
Geld ist rund und rollt weg, aber Bildung bleibt. 
Heinrich Heine; 1797 – 1856, deutscher Dichter und Romancier 
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1. TERMINSACHE: Antrag auf Grundsteuererlass bis 31.3.2021 stellen 
 
Vermieter können bis zum 31.3.2021 (Ausschlussfrist) einen Antrag auf Grundsteuererlass bei der zu-
ständigen Gemeinde für 2020 stellen, wenn sie einen starken Rückgang ihrer Mieteinnahmen im Vor-
jahr zu verzeichnen haben. Ursachen können z. B. Brand- oder Hochwasserschäden, Zahlungsunfähig-
keit des Mieters oder Schäden durch Mietnomadentum sein. Insbesondere durch die Corona-bedingten 
Zahlungsausfälle können sich Einnahmeausfälle ergeben, die einen Grundsteuererlass rechtfertigen 
können. 
 
Keine Aussicht auf Erlass besteht, wenn der Vermieter die Ertragsminderung zu vertreten hat, z. B., 
weil er dem Mieter im Erlasszeitraum gekündigt hat oder wenn notwendige Renovierungsarbeiten nicht 
(rechtzeitig) durchgeführt wurden. 
 
Maßstab für die Ermittlung der Ertragsminderung ist die geschätzte übliche Jahresrohmiete. Bei einem 
Ausfall von mehr als 50 % der Mieteinnahmen wird die Grundsteuer nach den derzeitigen Bestimmun-
gen in Höhe von 25 % erlassen. Entfällt der Mietertrag vollständig, halbiert sich die Grundsteuer. 
 
 
2. Jahressteuergesetz 2020 verabschiedet 
 
Am 18.12.2020 stimmte der Bundesrat dem Jahressteuergesetz 2020 zu, sodass dieses nunmehr in Kraft 
treten kann. Mit dem Gesetz nimmt die Bundesregierung notwendige Anpassungen an EU-Recht und 
die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs sowie des Bundesfinanzhofs vor. Aufgegriffen wer-
den aber auch neue Regelungen. Nachfolgend die wichtigsten Änderungen:  
 
 Verbilligte Wohnungsüberlassung: Bei einer verbilligten Überlassung einer Wohnung zu weniger 

als 66 % der ortsüblichen Miete ist eine generelle Aufteilung der Nutzungsüberlassung in einen ent-
geltlich und einen unentgeltlich vermieteten Teil vorzunehmen, wobei nur die auf den entgeltlich 
vermieteten Teil der Wohnung entfallenden Werbungskosten von den Mieteinnahmen abgezogen 
werden können. Mit einer Änderung im Einkommensteuergesetz wird ab 2021 die Grenze für die 
generelle Aufteilung der Wohnraumüberlassung in einen ent- bzw. unentgeltlich vermieteten Teil auf 
50 % der ortsüblichen Miete herabgesetzt. Beträgt das Entgelt 50 % und mehr, jedoch weniger als 66 
% der ortsüblichen Miete, ist eine sog. Totalüberschussprognose-Prüfung vorzunehmen.  

 
 Fällt diese Prüfung positiv aus, wird Einkunftserzielungsabsicht angenommen und der volle Wer-

bungskostenabzug gewährt. Bei einem negativen Ergebnis ist von einer solchen Absicht nur für den 
entgeltlich vermieteten Teil auszugehen, für den die Werbungskosten anteilig abgezogen werden 
können.  

 
 Neuregelung des Investitionsabzugsbetrags: Der Investitionsabzugsbetrag wird von 40 % auf 50 

% angehoben. Investitionsabzugsbeträge und Sonderabschreibungen gelten nun auch uneinge-
schränkt für vermietete begünstigte Wirtschaftsgüter. Das gilt unabhängig von der Dauer der jeweili-
gen Vermietung. Somit sind auch längerfristige Vermietungen für mehr als 3 Monate unschädlich.  

 
 Bislang gelten für die einzelnen Einkunftsarten unterschiedliche Betriebsgrößenmerkmale. Künftig 

gilt für alle Einkunftsarten eine einheitliche Gewinngrenze i. H. v. 200.000 € für die Inanspruchnah-
me von Investitionsabzugsbeträgen. Diese Änderung gilt gleichermaßen auch für die Inanspruch-
nahme von Sonderabschreibungen von bis zu 20 %. Die Neuregelungen zum Investitionsabzugsbe-
trag und der Sonderabschreibung gelten in den nach dem 31.12.2019 endenden Wirtschaftsjahren.  

 
 Steuerbegünstigte Zusatzleistungen des Arbeitgebers: Für das gesamte Einkommensteuergesetz 

wird klargestellt, dass nur Zusatzleistungen des Arbeitgebers – also Leistungen, die zusätzlich zum 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gezahlt werden – steuerbegünstigt sind. Leistungen werden nur 
dann „zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn“ erbracht, wenn 
 

o die Leistung nicht auf den Anspruch auf Arbeitslohn angerechnet,  
 



o der Anspruch auf Arbeitslohn nicht zugunsten der Leistung herabgesetzt,  
 

o die verwendungs- oder zweckgebundene Leistung nicht anstelle einer bereits vereinbarten künfti-
gen Erhöhung des Arbeitslohns gewährt und  

 

o bei Wegfall der Leistung der Arbeitslohn nicht erhöht wird.  
 

Hier hatte der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 1.8.2019 eine andere Auffassung vertreten. Die Neu-
regelung ist erstmals auf Leistungen, die in einem nach dem 31.12.2019 endenden Lohnzahlungszeit-
raum zugewendet werden, anzuwenden.  

 
 Steuerfreie Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld: Durch das Corona-Steuerhilfegesetz wurde eine 

begrenzte und befristete Steuerbefreiung für Zuschüsse des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld ein-
geführt. Die Befristung wird durch das Jahressteuergesetz 2020 um ein Jahr verlängert. Die Steuer-
freiheit gilt damit für Lohnzahlungszeiträume, die nach dem 29.2.2020 beginnen und vor dem 
1.1.2022 enden.  

 
 Arbeiten im Home-Office: Steuerpflichtige können für jeden Kalendertag, an dem sie ausschließ-

lich in der häuslichen Wohnung arbeiten, einen Betrag in Höhe von 5 € geltend machen. Die Pau-
schale kann in den Fällen in Anspruch genommen werden, in denen die Voraussetzungen für den 
Abzug von Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer nicht vorliegen. Sie ist auf einen Höchstbetrag 
von 600 € im Jahr begrenzt, wird in die Werbungskostenpauschale eingerechnet und kann in den 
Jahren 2020 und 2021 in Anspruch genommen werden.  

 
 Änderungen für Vereine und Ehrenamtliche: Durch eine Erhöhung der sog. Übungsleiterpauscha-

le ab 2021 von 2.400 auf 3.000 € und der Ehrenamtspauschale von 720 auf 840 € werden Vereine 
und Ehrenamtliche gestärkt. Bis zu einem Betrag von 300 € wird ein vereinfachter Spendennachweis 
ermöglicht. In den Zweckkatalog der Abgabenordnung für gemeinnützige Organisationen werden die 
Zwecke Klimaschutz, Freifunk und Ortsverschönerung aufgenommen. 

 
 Entlastung für Alleinerziehende: Der bereits durch das Corona-Steuerhilfe-Gesetz auf 4.008 € 

erhöhte Entlastungsbetrag wird entfristet. Damit gilt der erhöhte Betrag auch ab dem Jahr 2022 für 
die Zukunft weiter. 

 
 Steuerfreie Sachbezugsgrenze: Die Grenze wird für alle Beschäftigten von 44 € auf 50 € erhöht. 

Die Erhöhung gilt ab 2022. Für sog. Sachbezugskarten soll es eine Klarstellung durch ein Schreiben 
des Bundesfinanzministeriums geben. 

 
 Steuerfreie Corona-Beihilfe: Die Steuerbefreiung für Beihilfen und Unterstützungen bis zur Höhe 

von 1.500 € wird bis zum Juni 2021 verlängert. Die Befreiung war bisher bis zum 31.12.2020 festge-
legt. Damit wäre ein im ersten Halbjahr 2021 ausgezahlter Corona-Bonus nicht mehr steuerbegüns-
tigt gewesen.  

 
 Anrechnung von Verlusten aus Termingeschäften: Die bisherige Verrechnungsbeschränkung in 

Höhe von 10.000 € wird auf 20.000 € angehoben. So können insbesondere aus dem Verfall von Op-
tionen im laufenden Kalenderjahr bis zu 20.000 € mit Gewinnen aus Termingeschäften und mit den 
Erträgen aus sog. Stillhaltegeschäften ausgeglichen werden. Nicht verrechnete Verluste können auf 
Folgejahre vorgetragen und jeweils in Höhe von 20.000 € mit Gewinnen aus Termingeschäften und 
Stillhalteprämien verrechnet werden. Verluste aus der Ausbuchung wertloser Wirtschaftsgüter oder 
der ganzen oder teilweisen Uneinbringlichkeit einer Kapitalforderung können mit Einkünften aus 
Kapitalvermögen bis zur Höhe von 20.000 € im Jahr ausgeglichen werden. Auch hier sind die Über-
tragung und Verrechnung nicht verrechneter Verluste auf die Folgejahre möglich. 

 
 Steuerhinterziehung: In besonders schweren Fällen wird die Verjährungsfrist von 10 Jahren auf 15 

Jahre verlängert. Die Regelung ist auf alle zum Zeitpunkt des Inkrafttretens noch nicht verjährten Ta-
ten anzuwenden. 

 



 Land- und Forstwirtschaft: Aufgrund des Zweifels der Europäischen Kommission zur Vereinbar-
keit des Umsatzsteuergesetzes mit den Vorgaben des Unionsrechts wird ab 2022 eine Umsatzgrenze 
für die Durchschnittsbesteuerung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe in Höhe von 600.000 € 
eingeführt. 

 
 Rechnungsberichtigung: Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 20.10.2016 seine Rechtspre-

chung zur Rechnungsberichtigung aufgegeben. Berichtigt danach ein Unternehmer eine Rechnung, 
kann dies auf den Zeitpunkt zurückwirken, in dem die Rechnung erstmals ausgestellt wurde. Durch 
das JStG 2020 soll klargestellt werden, dass die Berichtigung einer Rechnung kein rückwirkendes 
Ereignis ist, sodass eine Rechnungsberichtigung keine zeitlich unbegrenzte Änderungsmöglichkeit 
eines Steuerbescheides zur Folge hat. 

 
Bitte beachten Sie! Mit dem JStG 2020 sind auch noch weitere Änderungen im Umsatzsteuergesetz (z. 
B. Umsetzung des sog. Mehrwertsteuer-Digitalpakets), im Erbschaft- und Schenkungssteuergesetz, in 
der Abgabenordnung und im Strafrecht beschlossen worden. Über die einzelnen relevanten Änderungen 
werden wir Sie in den nächsten Informationsschreiben im Detail unterrichten. 
 
 
3. Steuerliche Berücksichtigung eines Home-Office in der Corona-Pandemie 
 
In Zeiten der Corona-Krise können Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer anweisen, von zu Hause aus zu ar-
beiten. Der neue Entwurf der Corona-Arbeitsschutzverordnung vom 20.1.2021 sieht nun vor, dass Ar-
beitgeber verpflichtet sind, Home-Office anzubieten, wo immer es möglich ist. 
 
Die Aufwendungen werden i. d. R. vom Arbeitgeber übernommen. Ist eine Kostenübernahme nicht 
möglich, können entsprechende Aufwendungen unter weiteren Voraussetzungen (Arbeitszimmer) bis zu 
einer Höhe von 1.250 € im Jahr als Werbungskosten oder Betriebsausgaben geltend gemacht werden. 
Zu den Aufwendungen, die anteilig nach Fläche in Ansatz gebracht werden, zählen z.B. auch: Kaltmiete 
oder Gebäude-Abschreibung, Wasser, Nebenkosten, Müllabfuhr, Verwaltungskosten, Grundsteuer, Ver-
sicherungen, Schornsteinfeger, Heizung, Reinigung, Strom, Renovierung, Schuldzinsen. 
 
Die steuerliche Berücksichtigung setzt allerdings voraus, dass es sich bei einem häuslichen Arbeitszim-
mer um einen Raum handelt, der ausschließlich oder nahezu ausschließlich (zu 90 %) zu betrieblichen 
oder beruflichen Zwecken genutzt wird. Bildet das häusliche Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesam-
ten betrieblichen oder beruflichen Tätigkeit, kommt auch ein unbeschränkter Abzug der Aufwendungen 
in Frage.  
 
Im Rahmen des JStG 2020 hat der Gesetzgeber beschlossen, dass Steuerpflichtige, die im Home-Office 
arbeiten, deren Räumlichkeiten allerdings nicht alle Voraussetzungen eines häuslichen Arbeitszimmers 
erfüllen, trotzdem mit einer steuerlichen Erleichterung rechnen können. So können sie nunmehr für 
jeden Kalendertag, an dem die Steuerpflichtigen ausschließlich in der häuslichen Wohnung arbeiten, 
einen Betrag von 5 € geltend machen. Gewährt wird die Pauschale für Tage, an denen die Tätigkeit 
ausschließlich in der häuslichen Wohnung ausgeübt wird. Sie ist auf einen Höchstbetrag von 600 € im 
Jahr begrenzt, wird in die Werbungskostenpauschale eingerechnet und kann in den Jahren 2020 und 
2021 in Anspruch genommen werden.  
 
Bitte beachten Sie: Fahrtkostenpauschalen während des Home-Office können nicht geltend gemacht 
werden. Es empfiehlt sich die Arbeitszeiten im Home-Office festzuhalten und diese vom Arbeitgeber 
bestätigen zu lassen. 
 
 
4. Kaufpreisaufteilung für die Gebäude-AfA 
 
Wird ein Gebäude oder eine Wohnung für Zwecke der Vermietung gekauft, so muss im ersten Veranla-
gungsjahr die Bemessungsgrundlage ermittelt werden, nach der sich die jährliche Abschreibung für 



Abnutzung (AfA) ermittelt. Da diese Berechnung zum Teil komplex sein kann, steht eine „Arbeitshilfe 
zur Kaufpreisaufteilung“ vom Bundesministerium der Finanzen zur Verfügung. Diese Arbeitshilfe war 
nun Gegenstand im Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 14.8.2019. 
  
Im entschiedenen Fall erwarb ein Steuerpflichtiger einen Miteigentumsanteil an einem bebauten Grund-
stück. Die entsprechende AfA wurde eigenständig anhand des anteiligen Kaufpreises für das Gebäude 
laut abgeschlossenem Kaufvertrag berechnet. Bei der Veranlagung berechnete das Finanzamt die AfA 
mit der Arbeitshilfe neu und kam zu einem stark abweichenden Wert, den der Steuerpflichtige so nicht 
akzeptierte. 
 
Der BFH gab ihm Recht. Er stellte fest, dass mit der Arbeitshilfe tatsächliche Werte insbesondere in 
Großstädten, bei hochpreisigen Objekten oder auch bei sanierten Altbauten nicht mehr annähernd wie-
dergegeben werden. Grundsätzlich kann daher bei der Wertermittlung der Kaufvertrag zugrunde gelegte 
werden. Dieser sollte die realen Verhältnisse widerspiegeln, wirtschaftlich haltbar sein und nicht einem 
Gestaltungsmissbrauch unterliegen. Die Arbeitshilfe darf nicht einfach anstelle des Kaufvertrags ange-
wendet werden. Alternativ bleibt weiterhin die Möglichkeit eines Sachverständigengutachtens zum 
Nachweis der Bemessungsgrundlage. 
 
 
5. Steuerermäßigung bei haushaltsnaher Tätigkeit und Handwerkerleistung  
 
Zur steuerlichen Anerkennung müssen haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen zweck-
gebunden mit dem entsprechenden Haushalt verknüpft sein und in einem unmittelbaren räumlichen Zusam-
menhang stehen.  
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) entschied in einem Verfahren am 13.5.2020 zu Ungunsten einer Steuer-
pflichtigen, die die Ermäßigung der tariflichen Einkommensteuer bei Aufwendungen für die Straßenrei-
nigung als haushaltsnahe Dienstleistung sowie für Tischlerarbeiten zur Reparatur eines Hoftores als 
Handwerkerleistung beantragte. Das Hoftor musste zunächst ausgebaut, in der Tischlerwerkstatt instand 
gesetzt und anschließend wieder auf dem Grundstück der Steuerpflichtigen eingebaut werden. 
 
Der BFH lehnte die angestrebte Tarifermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen und für Handwer-
kerleistungen ab. Beiderlei Dienstleistungen erfordern Tätigkeiten, die dem Haushalt dienen und übli-
cherweise von Familienmitgliedern erbracht werden. Sie sind darüber hinaus in unmittelbarem räumli-
chen Zusammenhang zum Haushalt durchzuführen. Dies ist bei Straßenreinigungsarbeiten nicht gege-
ben.  
 
Auch Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen sind nur 
begünstigt, wenn diese Kriterien erfüllt sind. In der Werkstatt des Handwerkers erbrachte Leistungen 
sind hingegen nicht ermäßigungsfähig. Hier empfiehlt der BFH die Arbeitskosten im Wege der 
Schätzung in einen nicht begünstigten „Werkstatt-Lohn“ und in einen begünstigten „Vor-Ort-
Lohn“ aufzuteilen. 
 
 
6. Berücksichtigung des Erlöses eines teilweise privat genutzten Pkw 
 
Wirtschaftsgüter des gewillkürten Betriebsvermögens, also Gegenstände, welche privat und beruflich 
genutzt werden mit über 10 % beruflichem Nutzungsanteil, führen oftmals zu verschiedenen Beurtei-
lungen bei dem Unternehmer und dem Finanzamt. Insbesondere die steuerliche Berücksichtigung bei 
Pkw ist dabei ein häufiges Thema. So war es auch in einem Fall, den der Bundesfinanzhof (BFH) am 
16.6.2020 entschied. Gegenstand des Urteils war die Ermittlung des Veräußerungserlöses eines Pkw des 
Betriebsvermögens, welcher sowohl beruflich als auch privat genutzt wurde. 
 
Ein Steuerpflichtiger ordnete das Kfz bei Anschaffung dem gewillkürten Betriebsvermögen zu. In den 
entsprechenden Steuererklärungen wurde die Abschreibung (AfA) als Ausgabe berücksichtigt, gleich-



zeitig aber auch die privaten Aufwendungen als Einnahme erfasst, sodass die Kosten im Zusammenhang 
mit dem Pkw sich fast ausglichen.  
 
Als das Auto abgeschrieben war, veräußerte der Unternehmer dieses und setzte den Veräußerungsge-
winn nur mit dem Anteil der beruflichen Nutzung als Betriebseinnahme an. Die steuermindernde AfA 
wurde jährlich mit der Entnahme ausgeglichen, der private Nutzungsanteil dürfte sich nun nicht mehr 
auswirken. Dem widersprach das Finanzamt, der volle Gewinn aus dem Verkauf sei trotzdem anzuset-
zen. 
 
So sah das auch der BFH. Der Veräußerungsgewinn ist in voller Höhe anzusetzen. Ob sich die AfA in 
den Vorjahren ausgewirkt hat oder nicht, steht mit dem Vorgang des Verkaufs in keinem Zusammen-
hang und darf deshalb auch nicht berücksichtigt werden. Auch das Gesetz sieht keine anteilige Berech-
nung vor. Der BFH betont zudem, dass das Gebot der Besteuerung nach wirtschaftlicher Leistungsfä-
higkeit und das Nettoprinzip durch diese Regelung nicht verletzt, sondern rechtmäßig berücksichtigt 
werden. 
 
 
7. Verbesserungen bei der Überbrückungshilfe III vorgesehen 
 
Die Überbrückungshilfe II läuft bis zum 31.12.2020 und kann noch bis 30.4.2021 (vorher 31.1.2021) 
beantragt werden. Sie wird als Überbrückungshilfe III bis Ende Juni 2021 fortgeführt und erweitert.  
 
Unter anderem werden die Ansetzbarkeit von Ausgaben für Instandhaltung, Modernisierungsmaßnah-
men zur Erfüllung von Hygienemaßnahmen in Höhe von bis zu 20.000 € oder auch von Kosten für Ab-
schreibungen verbessert. Des Weiteren werden Investitionen in Digitalisierung und Modernisierung wie 
z. B. Investitionen in den Aufbau oder die Erweiterung eines Online-Shops erstattungsfähig.  
 
Für beide Bereiche werden auch Kosten berücksichtigt, die außerhalb des Förderzeitraums entstanden 
sind. Konkret werden entsprechende Kosten für bauliche Maßnahmen bis zu 20.000 € pro Monat erstat-
tet, die im Zeitraum März 2020 bis Juni 2021 angefallen sind. Für Digitalinvestitionen werden einmalig 
bis zu 20.000 € gefördert. Als erstattungsfähige Fixkosten gelten nun auch Wertverluste von unverkäuf-
licher oder saisonaler Ware der Wintersaison 2020/2021. 
 
Bei der Höhe sind anstelle von bislang vorgesehenen max. 200.000 bzw. 500.000 € künftig bis zu max. 
1.5 Mio. € pro Monat Betriebskostenerstattung möglich. Verbesserungen gibt es auch bei der Förderung 
der Reisebranche bzw. der Kultur. 
 
Die Dezemberhilfe folgt der Novemberhilfe in Art und Ausgestaltung und fördert Unternehmen, Selbst-
ständige und Vereine/Einrichtungen, die von den temporären Schließungen erfasst sind. Dazu gehören 
auch Hotelbetriebe und Unternehmen, die von den Maßnahmen indirekt betroffen sind.  
 
Für alle Unternehmen mit mehr als 30 % Umsatzeinbruch gilt die Berechtigung, die gestaffelte Fixkos-
tenerstattung zu beantragen. Es gibt keine - wie ursprünglich vorgesehene - Differenzierung mehr bei 
der Förderung nach unterschiedlichen Umsatzeinbrüchen und Zeiträumen, Schließungsmonaten und 
direkter oder indirekter Betroffenheit. Gefördert werden bis zu 75 % des Vergleichsumsatzes im Jahr 
2019 für den Zeitraum der Schließung. 
 
Die neue Überbrückungshilfe III enthält auch die sog. „Neustarthilfe“ für Soloselbstständige. Dazu wird 
die bisherige Erstattung von Fixkosten ergänzt um eine einmalige Betriebskostenpauschale (Neustarthil-
fe). Sie beträgt – unter weiteren Voraussetzungen – bis zu 7.500 € (vorher vorgesehen 5.000 €) für den 
Zeitraum bis Ende Juni 2021 als steuerbarer Zuschuss. Damit können Soloselbstständige einmalig 50 % 
(vorher 25 %) des Vergleichsumsatzes im Jahr 2019 erhalten. Sie wird nicht auf die Grund-sicherung u. 
Ä. angerechnet.  
 
 



8. Verlängerung der steuerlichen Maßnahmen zur Vermeidung unbilliger Härten 
 
Durch das Coronavirus entstehen beträchtliche wirtschaftliche Schäden. Die steuerlichen Maßnahmen 
zur Unterstützung der Geschädigten wurden daher verlängert. 
 
Die nachweislich unmittelbar und nicht unerheblich negativ wirtschaftlich betroffenen Steuerpflichtigen 
können bis zum 31.3.2021 unter Darlegung ihrer Verhältnisse Anträge auf Stundung der bis zum 
31.3.2021 fälligen Steuern stellen. Die Stundungen sind längstens bis zum 30.6.2021 zu gewähren. Dar-
über hinaus kann eine längstens bis zum 31.12.2021 dauernde Ratenzahlung vereinbart werden. Bei der 
Nachprüfung der Voraussetzungen für (Anschluss-)Stundungen sind keine strengen Anforderungen zu 
stellen. Auf die Erhebung von Stundungszinsen soll verzichtet werden.  
 
Für Vollstreckungsschuldner, die nachweislich unmittelbar und nicht unerheblich negativ wirtschaftlich 
betroffen sind, gilt, dass bis zum 30.6.2021 von Vollstreckungsmaßnahmen abgesehen werden soll. 
Finanzämter können den Erlass der Säumniszuschläge im angegebenen Zeitraum durch 
Allgemeinverfügung regeln. Anträge auf Anpassung der Vorauszahlungen auf die Einkommen- und 
Körperschaftsteuer 2021 können bis zum 31.12.2021 gestellt werden. Bei der Nachprüfung der 
Voraussetzungen sind keine strengen Anforderungen zu stellen. Für Anträge auf (Anschluss-)Stundung 
oder Vollstreckungsaufschub gelten die allgemeinen Grundsätze und Nachweispflichten.  
 
 
9. Steuerliche Verbesserung für Menschen mit Behinderungen 
 
Im Behinderten-Pauschbetragsgesetz verabschiedete der Bundesrat neben der Anpassung der Behinder-
ten-Pauschbeträge auch Steuervereinfachungen, die Steuerpflichtige mit Behinderung von Nachweis-
pflichten entlasten. Darüber hinaus entfallen die Anspruchsvoraussetzungen zur Gewährung eines Be-
hinderten-Pauschbetrags bei einem Grad der Behinderung unter 50. Die Regelungen gelten ab dem Ver-
anlagungszeitraum 2021. 
 
Steuerpflichtige mit Behinderung haben die Möglichkeit Kosten, die zur Bewältigung ihres Alltags als 
außergewöhnliche Belastungen anfallen, steuerlich geltend zu machen. Sie können zwischen Einzel-
nachweisen oder, zur Vereinfachung, zwischen einem ansetzbaren Pauschalbetrag wählen.  
 
Die Behinderten-Pauschbeträge werden auf maximal 2.840 € erhöht. Der Betrag hängt maßgeblich 
vom festgestellten Grad der Behinderung ab. In besonderen Fällen erhöht sich der Pauschalbetrag auf 
7.400 €.  
 
Für außergewöhnliche Belastungen, die durch die häusliche Pflege einer Person entstehen können, kann 
mit dem Pflege-Pauschbetrag ebenfalls eine Pauschalierung erfolgen. Der Betrag wurde ebenfalls an-
gehoben und beträgt nun maximal 1.800 €. Der Betrag richtet sich am Pflegegrad der zu pflegenden 
Person aus. Der Pauschalbetrag kann geltend gemacht werden, wenn die pflegende Person dafür keine 
Einnahmen erhält. Das Pflegegeld, dass Eltern eines Kindes mit Behinderungen für dieses Kind emp-
fangen, wird dabei nicht als Einnahme angerechnet.   
 
Darüber hinaus wird eine behinderungsbedingte Fahrtkosten-Pauschale eingeführt. Sie kann bis zu 
einer Höhe von 900 € in Anspruch genommen werden von Menschen mit einem Grad der Behinderung 
von mindestens 80 oder mit einem Grad der Behinderung von mindestens 70 und einer erheblichen 
Gehbehinderung.  
 
Für Menschen mit einer außergewöhnlichen Gehbehinderung sowie für blinde und hilflose Perso-
nen gilt eine Obergrenze von maximal 4.500 € jährlich. Die Pauschale gilt anstelle der bisher indivi-
duell ermittelten Aufwendungen für Fahrtkosten und ist unter Abzug der zumutbaren Belastung zu be-
rücksichtigen. 
 
 



10. Bundesregierung beschließt verbraucherschützende Änderungen im  
 Darlehensrecht 
 
Die Bundesregierung hat am 18.11.2020 den vom Justizministerium vorgelegten Entwurf eines Geset-
zes zur Änderung des Verbraucherdarlehensrechts zur Umsetzung der Vorgaben aus zwei Urteilen des 
Europäischen Gerichtshofs (EuGH) beschlossen. 
 
Nach den Änderungen soll ein Darlehensnehmer bei vorzeitiger Rückzahlung ein Recht auf Ermäßigung 
der Gesamtkosten des Darlehens entsprechend der verbleibenden Laufzeit des Vertrages haben. Der 
EuGH hatte entschieden, dass diese Ermäßigung auch laufzeitunabhängige Kosten – dies sind bei-
spielsweise Entgelte der Banken für eine einmalig erbrachte Leistung – umfasst. 
 
Über das einem Verbraucher zustehende 14-tägige Widerrufsrecht hat der Kreditgeber im Vertrag zu 
informieren. Damit die 14-tägige Widerrufsfrist beginnt, müssen die Kreditgeber insbesondere wichtige 
gesetzliche Pflichtangaben an die Verbraucher übermitteln. Derzeit werden Darlehensnehmer hierbei 
zum Teil auf die maßgeblichen Bestimmungen im Gesetzestext verwiesen. Die Änderungen sehen vor, 
dass der Kreditgeber künftig alle notwendigen Pflichtangaben direkt in der Widerrufsinformation auf-
zählen muss. Durch den Abgleich mit den vorgelegten Unterlagen können Verbraucher dann feststellen, 
ob und wann die Widerspruchsfrist zu laufen begonnen hat, ohne noch einmal im Gesetz nachschauen 
zu müssen. 
 
 
11.  Kündigung eines Bankdarlehens aus wichtigem Grund 
 
Wenn in den Vermögensverhältnissen des Darlehensnehmers oder in der Werthaltigkeit einer für das 
Darlehen gestellten Sicherheit eine wesentliche Verschlechterung eintritt oder einzutreten droht, durch 
die die Rückzahlung des Darlehens, auch unter Verwertung der Sicherheit, gefährdet wird, kann der 
Darlehensgeber den Darlehensvertrag vor Auszahlung des Darlehens im Zweifel stets nach Auszahlung 
fristlos kündigen. Ein Überschreiten dieser Wesentlichkeitsgrenze kann jedoch erst dann angenommen 
werden, wenn die Prognose ergibt, dass die drohende oder eingetretene wirtschaftliche Verschlechte-
rung nicht nur vorübergehend ist. 
 
Neben der Prüfung der Vermögensverhältnisse hat auch eine Überprüfung der vereinbarten Sicherheiten 
vor dem Hintergrund zu erfolgen, ob auch bei der Verwertung dieser Sicherheiten der Anspruch der 
Bank gefährdet ist. Ergibt diese Überprüfung, dass auf Dauer keine Gefahr für die Werthaltigkeit der 
Sicherheiten besteht, kann der Darlehensvertrag nicht gekündigt werden. 
 
 
12. Update-Pflichten für Verkäufer von digitalen Geräten 
 
Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Warenkaufrichtlinie soll eine Update-Pflicht für Verkäufer von 
digitalen Produkten eingeführt werden, die diese Produkte an Verbraucher verkaufen. Ziel ist eine dau-
erhafte Funktionstüchtigkeit und IT-Sicherheit von digitalen Gütern zu gewährleisten. Der Entwurf sieht 
insbesondere folgende Änderungen vor: 
 
 Für Produkte mit digitalen Elementen, die ein Verbraucher von einem Händler erwirbt, wird eine 

Aktualisierungsverpflichtung („Updates“) eingeführt. 
 
 Für Sachen, für die eine dauerhafte Bereitstellung digitaler Elemente vereinbart ist, muss der Ver-

käufer z. B. dafür Sorge tragen, dass die in der Sache integrierten digitalen Elemente während des 
Bereitstellungszeitraums mangelfrei sind und bleiben.  

 
 Bei Kaufverträgen mit Verbrauchern wird die Vermutung, dass ein Mangel der Kaufsache bereits 

beim Kauf vorlag, von sechs Monaten auf ein Jahr verlängert. 
 



 Eine Garantieerklärung wird dem Verbraucher zukünftig auf einem dauerhaften Datenträger zur Ver-
fügung gestellt. Aus der Garantieerklärung muss zudem deutlich hervorgehen, dass eine Garantie die 
daneben bestehenden Gewährleistungsrechte unberührt lässt und die Inanspruchnahme der gesetzli-
chen Rechte unentgeltlich ist. 

 
 
13.  Überprüfung von Prämiensparverträgen 
 
Bei Prämiensparverträgen handelt es sich um eine langfristige Sparform mit gleichbleibender Sparleis-
tung, aber einem variablen Zinssatz. Je nach Vertragslaufzeit erhalten die Verbraucher neben dem Zins 
oftmals noch eine zusätzliche Prämie. Die meisten Kreditinstitute verwenden in ihren Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen (AGB) eine sog. „Zinsanpassungsklausel“.  
 
Diese erlaubt es ihnen, über Änderungen bei der Verzinsung unbegrenzt einseitig entscheiden zu kön-
nen. Eine solche Zinsanpassungsklausel ist jedoch rechtlich unwirksam, entschied der Bundesgerichts-
hof (BGH) bereits 2004. Wie mit der Klausel in den entsprechenden Verträgen weiter verfahren werden 
soll, erklärte der BGH allerdings nicht. Nun hat das Oberlandesgericht Dresden (OLG) auf eine entspre-
chende Musterklage reagiert und Hinweise auf die weitere Verfahrensweise gegeben.  
 
Nach Ansicht des OLG müssen sich die Zinsen an einem angemessenen, langfristigen und öffentlich 
zugänglichen Referenzzinssatz orientieren und eine monatliche Anpassung muss möglich sein. Ange-
messen wäre beispielsweise die 9- bis 10-jährige Zeitreihe der Deutschen Bundesbank. 
 
Bitte beachten Sie: Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht empfiehlt Verbrauchern solche 
Prämiensparverträge überprüfen zulassen. Sie hatte die Kreditinstitute bereits Anfang 2020 aufgefordert 
auf die betroffenen Kunden zuzugehen, um jeweils eine rechtlich wirksame Lösung zu finden. Betroffe-
ne Verbraucher sollten ihre Bank aufsuchen, sich dort die verwendete Klausel erläutern lassen, um an-
schließend deren Wirksamkeit prüfen zu können. Ggf. ist hier eine rechtliche Beratung sinnvoll. 
 
 
14.  Keine Haftungserleichterung für Bank beim kontaktlosen Zahlen 
 
Neu ausgegebene Bankkarten sind häufig mit einer Nahfeldkommunikationsfunktion (NFC-Funktion) – 
„kontaktlose Zahlungsfunktion“ – ausgestattet. Diese Funktion wird i. d. R. bei der ersten Benutzung 
der Karte durch den Kunden automatisch aktiviert und ermöglicht die kontaktlose Bezahlung von 
Kleinbeträgen ohne die Karte in ein Zahlungsterminal einführen und einen PIN-Code eingeben zu müs-
sen. Bei der Bezahlung von höheren Beträgen ist jedoch die Authentifizierung durch PIN-Code erfor-
derlich. 
 
Nun hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) zu klären, wie es mit der Haftung bei dem Verlust einer 
solchen Karte aussieht. Die Richter des EuGH entschieden, dass das kontaktlose Zahlen ein anonymi-
siertes Zahlungsinstrument ist und somit der Bank grundsätzlich Haftungserleichterungen ermöglicht. 
Meldet ein Kunde jedoch den Verlust oder die missbräuchliche Verwendung einer Bankkarte, dürfen 
ihm keine negativen finanziellen Folgen entstehen. Etwas anders gilt, wenn er in betrügerischer Absicht 
gehandelt hat. 
 
 
15.  Verbindung zwischen Mietverhältnis über Wohn- und Geschäftsraum 
 
In einem Fall aus der Praxis wurden von einem Mieter mit einem „Wohnungs-Einheitsmietvertrag“ 
Räumlichkeiten im 1. Obergeschoss zu Wohnzwecken und die im Erdgeschoss vorhandenen Räume mit 
einem „Mietvertrag für gewerbliche Räume“ zur Nutzung als Kanzlei angemietet. Beide Verträge ent-
hielten eine Klausel, wonach die Mietverträge jeweils aneinander gebunden waren. Das Gewerbemiet-
verhältnis wurde im Juli 2017 vom Vermieter gekündigt.  
 



Grundsätzlich gilt, dass dann, wenn der Mieter die Räumlichkeiten vereinbarungsgemäß sowohl zu 
Wohn- als auch zu Gewerbezwecken nutzen kann, ein Mischraummietverhältnis vorliegt. Es kommt 
dabei nicht darauf an, ob der Mieter einen bestimmten Teil der Räumlichkeiten ausschließlich gewerb-
lich nutzt und in dem anderen ausschließlich wohnt (z. B. Gaststätte mit Wirtewohnung) oder ob er die 
Räume in ihrer Gesamtheit sowohl zum Wohnen als auch zu Gewerbezwecken nutzt. Folge dieses ein-
heitlichen Rechtsverhältnisses ist, dass dieses auch nur insgesamt gekündigt werden kann. Die Kündi-
gung des Vermieters im o. g. Fall war deshalb unwirksam. 
 
 
16.  Angabe in Maklerexposé ist keine Beschaffenheitsgarantie 
 
Die Angabe in einem Maklerexposé, ein Gebäude sei „mit wenigen Handgriffen bereit, neue Besitzer zu 
beherbergen“, stellt keine Beschaffenheitsgarantie bezüglich des Wohn- und Sanierungsstandards dar. 
Enthält der notarielle Kaufvertrag keine Angaben zur geschuldeten Beschaffenheit eines Grundstücks, 
kann der Käufer nicht davon ausgehen, dass der Verkäufer eine solche vereinbaren wollte.  
 
Zwar gehören nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch zur Sollbeschaffenheit einer Kaufsache auch Eigen-
schaften, die der Käufer nach den öffentlichen Äußerungen des Verkäufers oder seines Gehilfen erwar-
ten darf. Dazu zählen auch Angaben in einem vom Verkäufer selbst oder von einem Makler erstellten 
Exposé.  
 
Die Annahme eines Sachmangels wegen des Fehlens einer Eigenschaft der Kaufsache, die der Käufer 
erwarten kann, setzt nicht voraus, dass diese Eigenschaft in dem notariellen Kaufvertrag Erwähnung 
findet. Das vom Makler erstellte Verkaufsexposé enthält aber keine Beschaffenheitsangabe oder -
garantie in diesem Sinne, die zu einer Haftung des Maklers für die vom Hauskäufer nach dem Erwerb 
des Grundstücks ausgeführten Putz- und Elektrikarbeiten führen kann. 
 
Bei der o. g.  Angabe in dem Exposé handelt es sich lediglich um eine allgemeine Anpreisung des Ge-
bäudes ohne konkreten oder näher bestimmbaren Aussagegehalt. Es kann nicht als konkret definierte 
Zustandsbeschreibung verstanden werden, mit dem Inhalt, dass grundsätzlich keine Renovierungs- und 
Sanierungsarbeiten am Gebäude zur Erreichung eines modernen Wohnstandards mehr erforderlich sind. 
So enthält das Verkaufsexposé u. a. den ausdrücklichen Hinweis darauf, dass der Zustand des 1920 er-
richteten Gebäudes renovierungsbedürftig ist. 
 
 
17.  Bundesrat billigt Verbraucherentlastung bei Inkassokosten 
 
Das Gesetz zur Verbesserung des Verbraucherschutzes im Inkassorecht und zur Änderung weiterer Vor-
schriften wurde im Bundesgesetzblatt verkündet und trat am 1.1.2021 in Kraft. 
 
Gebührensenkung: Schuldner werden künftig dann entlastet, wenn sie die Forderung direkt nach ei-
nem ersten Mahnschreiben begleichen oder nur mit kleineren Beträgen von bis zu 50 € im Verzug sind. 
Eine Kostenbegrenzung gibt es in Zukunft auch in den Fällen, in denen Gläubiger parallel Inkassofir-
men und zugleich Anwaltskanzleien beauftragen. 
 
Zahlungsvereinbarungen: Verbraucher werden besser über die beim Abschluss von Zahlungsverein-
barungen entstehenden Kosten und die Tragweite von Schuldanerkenntnissen aufgeklärt. Inkassounter-
nehmen müssen z. B. in Textform darauf aufmerksam machen, dass man sich bei einem Anerkenntnis 
nicht mehr auf die Verjährung einer Forderung berufen kann. 
 
 
18.  Geschäftsführervertrag – freies Dienstverhältnis 
 
Der Geschäftsführer einer GmbH wird für diese in aller Regel auf der Grundlage eines freien Dienstver-
trags, nicht eines Arbeitsvertrags, tätig. Auch gegenüber einem Geschäftsführer als freien Dienstnehmer 
steht der Gesellschaft ein unternehmerisches Weisungsrecht zu. Eine Weisungsgebundenheit des 



GmbH-Geschäftsführers, die so stark ist, dass sie auf einen Status als Arbeitnehmer schließen lässt, 
kommt allenfalls in extremen Ausnahmefällen in Betracht. 
 
Das Anstellungsverhältnis wandelt sich auch nicht ohne Weiteres durch den Verlust von zuvor übertra-
genen Geschäftsführeraufgaben in ein Arbeitsverhältnis um. Das kommt allerdings dann in Betracht, 
wenn der Geschäftsführer bei der Ausübung seiner verbliebenen Tätigkeiten einem Weisungsrecht der 
Gesellschaft unterliegt. 
 
Dementsprechend gelten bei der Kündigung eines Geschäftsführerdienstvertrags andere Vorgaben als 
für einen Arbeitsvertrag. Wird beispielsweise die Vergütung nach Monaten bemessen, ist die Kündi-
gung spätestens am 15. eines Monats für den Schluss des Kalendermonats möglich und bei einer Vergü-
tung, die nicht nach Zeitabschnitten bemessen wird, jederzeit. 
 
 
19.  Keine rechtzeitige Fertigstellung bei Angabe des Herstellungstermins 
 im Vertrag 
 
Aufgrund der zur Zeit niedrigen Darlehnszinsen liebäugeln viele mit dem Erwerb eines eigenen Hauses 
oder einer eigenen Wohnung. Die Richter des Oberlandesgerichts Oldenburg (OLG) hatten in einem 
Fall aus der Praxis zu entscheiden, in dem die beiden Vertragspartner über eine im notariellen Kaufver-
trag festgehaltene Frist, bis zu der das Objekt hergestellt werden sollte, unterschiedlicher Meinung wa-
ren. Der Käufer ging davon aus, dass das gesamte Objekt inklusive Außenanlagen zu diesem Termin 
fertiggestellt sein muss. Der Verkäufer war der Auffassung, dass es ausreicht, wenn der Käufer einzie-
hen kann.  
 
Die Richter des OLG betonten, dass es immer auf den individuellen Vertrag ankommt. Im vorliegenden 
Fall ergab die Vertragsauslegung, dass es bei dem verabredeten Datum auf die Bezugsfertigkeit der 
Wohnung ankommt und nicht auf die vollständige Fertigstellung des gesamten Objekts. Die Wohnung 
muss dazu mit Ausnahme von Mängeln, die nicht die Sicherheit des Wohnens beeinträchtigen, und mit 
Ausnahme der Außenanlagen fertiggestellt sein. Denn die Vereinbarung einer Frist hat insbesondere den 
Sinn, dass sich der Bauherr auf einen Einzugstermin einstellen kann. 
 
Es besteht also Schadensersatz für die Zeit zwischen dem verabredeten Termin und der Bezugsfertig-
keit. Dafür, dass nach der Bezugsfertigung der Wohnung an dem Gesamtobjekt noch Arbeiten vorzu-
nehmen sind, besteht kein Schadensersatzanspruch. 
 
 
20.  Vergleichsentgelt – Vermutung der Benachteiligung wegen des  
 Geschlechts 
 
Nach dem Entgelttransparenzgesetz (EntgTranspG) haben Beschäftigte zur Überprüfung der Einhaltung 
des Entgeltgleichheitsgebots einen Auskunftsanspruch gegenüber dem Arbeitgeber zur Entlohnung von 
Arbeitnehmer mit der gleichen oder gleichwertigen Tätigkeit. Der Anspruch bezieht sich auf das durch-
schnittliche monatliche Bruttoentgelt und auf bis zu zwei einzelne Entgeltbestandteile. 
 
Klagt eine Frau auf gleiches Entgelt für gleiche oder gleichwertige Arbeit, begründet der Umstand, dass 
ihr Entgelt geringer ist als das vom Arbeitgeber nach dem EntgTranspG mitgeteilte Vergleichsentgelt 
der männlichen Vergleichsperson, regelmäßig die – vom Arbeitgeber widerlegbare – Vermutung, dass 
die Benachteiligung beim Entgelt wegen des Geschlechts erfolgt ist. 
 
 
21. Beschäftigung von Leiharbeitnehmern bei betriebsbedingter Kündigung eines 
 Stammarbeitnehmers 
 
Die betriebsbedingte Kündigung von Stammarbeitnehmern ist wegen alternativer Beschäftigungsmög-
lichkeiten unwirksam, wenn der Arbeitgeber Leiharbeitnehmer beschäftigt, mit denen er ein nicht 



schwankendes, ständig vorhandenes (Sockel-)Arbeitsvolumen abdeckt. Dieses entschieden die Richter 
des Landesarbeitsgerichts Köln (LAG) am 2.9.2020. 
 
Den Richtern des LAG lag dazu folgender Sachverhalt vor: Ein Automobilzulieferer beschäftigte neben 
106 Arbeitnehmern auch Leiharbeitnehmer. Weil ein Auftraggeber das Volumen seiner Autoproduktion 
reduzierte, sprach der Zulieferer wegen des dadurch bei ihm entstehenden Personalüberhangs fünf 
Stammarbeitnehmern betriebsbedingte Kündigungen aus. In den knapp zwei Jahren vor Ausspruch der 
Kündigungen wurden sechs Leiharbeitnehmer fortlaufend mit nur wenigen Unterbrechungen (etwa zum 
Jahresende oder während der Werksferien) im Betrieb eingesetzt. 
 
Die Kündigungsschutzklagen hatten Erfolg. Die Richter führten in ihrer Begründung aus, dass die ge-
kündigten Arbeitnehmer auf den Arbeitsplätzen der Leiharbeitnehmer hätten weiterbeschäftigt werden 
können. Diese sind als freie Arbeitsplätze anzusehen. Leiharbeitnehmer, die fortlaufend beschäftigt 
würden, sind nicht als Personalreserve zur Abdeckung von Vertretungsbedarf im Unternehmen einge-
setzt. 
 
 
22.  Darlegungslast bei Überstundenvergütung 
 
Die Vergütung von Überstunden setzt zum einen voraus, dass der Arbeitnehmer diese tatsächlich geleis-
tet hat, und zum anderen, dass die Überstunden vom Arbeitgeber angeordnet, gebilligt oder geduldet 
worden oder jedenfalls zur Erledigung der geschuldeten Arbeit notwendig gewesen sind. Für beide Vo-
raussetzungen – einschließlich der Anzahl geleisteter Überstunden – trägt der Arbeitnehmer die Darle-
gungs- und Beweislast. 
 
So entschieden die Richter des Landesarbeitsgerichts Mecklenburg-Vorpommern am 20.10.2020, dass 
ein Kraftfahrer, dem vom Arbeitgeber bestimmte Touren zugewiesen werden, seiner Darlegungslast 
bereits dadurch genügen kann, dass er vorträgt, an welchen Tagen er welche Tour wann begonnen und 
wann beendet hat. Im Rahmen der gestuften Darlegungslast ist es dann Sache des Arbeitgebers, unter 
Auswertung seiner eigenen Aufzeichnungen, zu denen er nach dem Arbeitszeitgesetz verpflichtet ist, 
substantiiert darzulegen, an welchen Tagen der Arbeitnehmer aus welchen Gründen im geringeren zeit-
lichen Umfang als von ihm behauptet gearbeitet haben muss. 
 
 
23.  Vergütung von Bereitschaftszeiten 

  
Arbeitsbereitschaft ist ebenso wie Bereitschaftsdienst eine vergütungspflichtige Arbeitsleistung. Der 
Bereitschaftsdienst muss aber nicht wie Vollarbeit vergütet werden. Die Arbeitsvertragsparteien können 
für diese Sonderform der Arbeit ein geringeres Entgelt als für Vollarbeit vereinbaren. 
 
Dies gilt auch dann, wenn der Bereitschaftsdienst zusammen mit der regulären Arbeitszeit die 
wöchentliche Höchstarbeitszeit des Arbeitszeitgesetzes überschreitet. Bereitschaftsdienst, den der 
Arbeitgeber nicht hätte anordnen dürfen und den der Arbeitnehmer dennoch leistet, bleibt 
Bereitschaftsdienst und wird nicht etwa von selbst zu voller Arbeitsleistung mit einem entsprechenden 
Vergütungsanspruch. Hat die Ableistung der Bereitschaftsdienste gegen öffentlich-rechtliche 
Arbeitsschutzvorschriften verstoßen und waren die zugrundeliegenden Anordnungen nichtig, führt dies 
nicht zur Nichtigkeit der Vergütungsvereinbarung. 
 
Die Vorschriften zur Arbeitszeit, den Ruhepausen, zur Ruhezeit usw. dienen dem Gesundheitsschutz der 
Arbeitnehmer und sollen ihn vor einer die Gesundheit gefährdenden Überbeanspruchung bewahren. 
Eine angemessene Vergütung der Arbeit wollen sie dagegen nicht sicherstellen. Dem Ziel des 
Gesundheitsschutzes steht es grundsätzlich entgegen, finanzielle Anreize für eine Überschreitung der 
Arbeitszeitgrenzen zu setzen, indem beispielsweise die geringere Bereitschaftsdienstvergütung auf den 
Stundenlohn für Vollarbeit angehoben wird. 
 
 



24.  Keine Entziehung des Pflichtteils 
 
Wer gesetzlicher Erbe ist – also zum Beispiel die Kinder des Erblassers –, aber vom Erblasser enterbt 
wird, kann grundsätzlich immer noch den sogenannten Pflichtteil beanspruchen. Der Pflichtteil ist halb 
so groß wie der gesetzliche Erbteil. Wenn der Erblasser also nur ein Kind hinterlässt, das nach der ge-
setzlichen Erbfolge Alleinerbe wäre, kann es im Falle der Enterbung immer noch die Hälfte des Erbes 
beanspruchen. 
 
Dieser Grundsatz gilt aber nicht uneingeschränkt. Nach dem Gesetz kann der Pflichtteil entzogen wer-
den, wenn der potenzielle Erbe sich einer schweren Straftat gegen den Erblasser oder eine diesem nahe-
stehende Person schuldig macht – ohne dass eine mehrjährige Freiheitsstrafe verhängt werden muss – 
oder wenn er seine Unterhaltspflichten gegenüber dem Erblasser böswillig verletzt. 
 
 
25.  Förderzeitraum für Baukindergeld bis 31.3.2021 verlängert 
 
Mit dem Baukindergeld fördert das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat seit September 
2018 den Bau oder Kauf von selbstgenutztem Wohneigentum für Familien mit Kindern in Deutschland. 
 
Familien können 10 Jahre lang jährlich 1.200 € Baukindergeld je Kind erhalten. Einen Antrag auf Bau-
kindergeld können Familien stellen, die zwischen dem 1.1.2018 und dem 31.3.2021 (ursprünglich: 
31.12.2020), ihren Kaufvertrag unterzeichnet bzw. eine Baugenehmigung erhalten haben.  
 
Hintergrund der Verlängerung ist, dass Familien mit Kindern, die Baukindergeld beantragen, bestimmte 
Fristen einhalten müssen, um Anspruch auf die Förderung zu erhalten. Aufgrund der Coronapandemie 
konnten diese viele Antragsteller nicht einhalten und z. B. ihre Baugenehmigung bzw. die Unterzeich-
nung des Kaufvertrags wie vorgesehen bis zum Jahresende 2020 erhalten. Die Antragsfrist für die För-
derung endet jedoch unverändert am 31.12.2023. 
 
 
 
  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich für die  
 Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 %
 1.1.2015 – 30.6.2016 =- 0,83 %
 1.7.2014 – 31.12.2014 =- 0,73 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

lhttp://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 
 

  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (bis 28.7.2014): 
 Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (ab 29.7.2014): 
 Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 
 zzgl. 40 € Pauschale 

 

 Verbraucherpreisindex 
 (2010 = 100) 

2021: Januar = 106,3 
2020: Dezember = 105,5;November = 105,0;  
Oktober = 105,9; September = 105,8; August = 106,0;  
Juli = 106,1; Juni = 106,6; Mai = 106,0; April = 106,1;  
März = 105,7; Februar = 105,6 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren
  

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 


